
 

 

 

 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)   

Beschluss des Deutschen Bundestages in 2./3. Lesung  
am 22.04.2021 

(Drucksache 19/28870) 

 

Im Folgenden sind neue Fassungen des SGB VIII und einiger Gesetze, die verschiedene Artikel des 
KJSG, durch das Gesetz geändert wurden, gelb hinterlegt. 

Es ist die vom Bundestag in 2./3. Lesung verabschiedete Fassung zugrunde gelegt. Zum Inkrafttreten 
des Gesetzes fehlt noch die Zustimmung des Bundesrates, mit der am 7.5.2021 gerechnet wird.   

Es werden die zentralen Änderungen im Hinblick auf die Arbeit der IGfH aufgenommen, nicht alle 
Detailänderungen des Gesetzes. So sind z.B. die umfangreichen und detailreichen Änderungen zur 
Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht dargestellt.  

Die meisten Änderungen treten am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft (Artikel 9 Nr. 1). 
Die 2. Stufe zu einem inklusiven SGB VIII tritt am 1.1.2024 in Kraft und die 3. Stufe zum 1.1.2028. 

SGB VIII:  

Erstes Kapitel (§§ 1-10) 

§ 4a Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur Selbstvertretung 

(1) Selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach diesem Buch sind solche, in denen sich nicht in be-
rufsständische Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe eingebundene Personen, insbesondere 
Leistungsberechtigte und Leistungsempfänger nach diesem Buch sowie ehrenamtlich in der Kinder- 
und Jugendhilfe tätige Personen, nicht nur vorübergehend mit dem Ziel zusammenschließen, Ad-
ressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen, zu begleiten und zu för-
dern, sowie Selbsthilfekontaktstellen. Sie umfassen Selbstvertretungen sowohl innerhalb von Ein-
richtungen und Institutionen als auch im Rahmen gesellschaftlichen Engagements zur Wahrneh-
mung eigener Interessen sowie die verschiedenen Formen der Selbsthilfe. 

(2) Die öffentliche Jugendhilfe arbeitet mit den selbstorganisierten Zusammenschlüssen zusam-
men, insbesondere zur Lösung von Problemen im Gemeinwesen oder innerhalb von Einrichtungen 
zur Beteiligung in diese betreffenden Angelegenheiten, und wirkt auf eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit diesen innerhalb der freien Jugendhilfe hin. 

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die selbstorganisierten Zusammenschlüsse nach Maßgabe dieses 
Buches anregen und fördern. 
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§ 7 Abs. 2 (Begriffsbestimmungen) 

(2) Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und junge Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses 
Buches sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die 
sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. 
Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für 
das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und junge Men-
schen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. 

§ 8a  Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fach-
kräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugend-
lichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung 
erforderlich ist,  

1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung 
zu verschaffen sowie 

2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
dem Jugendamt Daten übermittelt haben, in geeigneter Weise an der Gefährdungseinschätzung zu 
beteiligen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeig-
net und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei 
der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind 
oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrich-
tungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruch-
nahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich 
und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet 
das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 
ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird 
sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 
einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. 
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In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden inso-
weit erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch den spezifischen Schutzbedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen. Daneben ist in die Vereinba-
rungen insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erzie-
hungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 
halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden 
kann. 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständi-
gen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags 
bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gesprä-
ches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgebe-
rechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirk-
same Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschät-
zung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe An-
spruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil 
des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, 
haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwick-
lung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in 
der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 

(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Absätzen 1 und 2 wird den spezifischen Schutzbedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung getragen. 

§ 9  Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von jungen Menschen 

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind 

1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung sowie die 
Rechte der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bestimmung 
der religiösen Erziehung zu beachten, 

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu selb-
ständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kul-
turellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen, 

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbinären und 
intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. 



 

 4  

4. die gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne Behinderungen umzusetzen 
und vorhandene Barrieren abzubauen. 

§ 9a Ombudsstellen 

In den Ländern wird sichergestellt, dass sich junge Menschen und ihre Familien zur Beratung in so-
wie Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendhilfe nach § 2 und deren Wahrnehmung durch die öffentliche und freie Jugendhilfe an eine Om-
budsstelle wenden können. Die hierzu dem Bedarf von jungen Menschen und ihren Familien ent-
sprechend errichteten Ombudsstellen arbeiten unabhängig und sind fachlich nicht weisungsgebun-
den. § 17 Absatz 1 bis 2a des Ersten Buches gilt für die Beratung sowie die Vermittlung und Klärung 
von Konflikten durch die Ombudsstellen entsprechend. Das Nähere regelt das Landesrecht. 

§ 10  (Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen) 

… 

(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Neunten Buch vor. Leistungen 
nach diesem Buch für junge Menschen mit seelischer Behinderung oder einer drohenden seelischen 
Behinderung werden auch für junge Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder mit 
einer drohenden körperlichen oder geistigen Behinderung vorrangig vom Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe gewährt. Das Nähere über 

1. den leistungsberechtigten Personenkreis, 

2. Art und Umfang der Leistung, 

3. die Kostenbeteiligung und 

4. das Verfahren 

bestimmt ein Bundesgesetz auf Grundlage einer prospektiven Gesetzesevaluation. 

(5) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zwölften Buch vor. Abweichend 
von Satz 1 gehen Leistungen nach § 27a Absatz 1 in Verbindung mit § 34 Absatz 6 des Zwölften Bu-
ches den Leistungen nach diesem Buch vor. 

§ 10a  Beratung 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem Buch werden junge Menschen, Mütter, Väter, Per-
sonensorge- und Erziehungsberechtigte, die leistungsberechtigt sind oder Leistungen nach § 2 Ab-
satz 2 erhalten sollen, in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form, 
auf ihren Wunsch auch im Beisein einer Person ihres Vertrauens, beraten. 

(2) Die Beratung umfasst insbesondere 

1. die Familiensituation oder die persönliche Situation des jungen Menschen, Bedarfe, vorhandene 
Ressourcen sowie mögliche Hilfen, 

2. die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem, 

3. die Leistungen anderer Leistungsträger, 

4. mögliche Auswirkungen und Folgen einer Hilfe, 
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5. die Verwaltungsabläufe, 

6. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf Möglich-
keiten zur Leistungserbringung, 

7. Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum. 

Soweit erforderlich, gehört zur Beratung auch Hilfe bei der Antragstellung, bei der Klärung weiterer 
zuständiger Leistungsträger, bei der Inanspruchnahme von Leistungen sowie bei der Erfüllung von 
Mitwirkungspflichten. 

(3) Bei minderjährigen Leistungsberechtigten nach § 99 des Neunten Buches nimmt der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten am Gesamtplanverfah-
ren nach § 117 Absatz 6 des Neunten Buches beratend teil. 

§ 10 b  Verfahrenslotse 

(1) Junge Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe wegen einer Behinderung oder wegen 
einer drohenden Behinderung geltend machen oder bei denen solche Leistungsansprüche in Be-
tracht kommen, sowie ihre Mütter, Väter, Personensorge- und Erziehungsberechtigten haben bei der 
Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung dieser Leistungen Anspruch auf Unterstützung und 
Begleitung durch einen Verfahrenslotsen. Der Verfahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der 
Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen 
sowie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken. Diese Leistung wird durch den örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe erbracht. 

(2) Der Verfahrenslotse unterstützt den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusam-
menführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen Zuständigkeit. 
Hierzu berichtet er gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe halbjährlich insbe-
sondere über Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen 
Einrichtungen, insbesondere mit anderen Rehabilitationsträgern. 

Zweites Kapitel (§§ 11-41) 

§ 13 a  Schulsozialarbeit 

Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogische Angebote nach diesem Abschnitt, die jungen Men-
schen am Ort Schule zur Verfügung gestellt werden. Die Träger der Schulsozialarbeit arbeiten bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammen. Das Nähere über Inhalt und Umfang der 
Aufgaben der Schulsozialarbeit wird durch Landesrecht geregelt. Dabei kann durch Landesrecht 
auch bestimmt werden, dass Aufgaben der Schulsozialarbeit durch andere Stellen nach anderen 
Rechtsvorschriftenerbracht werden. 

§ 16 Abs. 1 Satz 2 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) 

Diese Leistungen sollen Erziehungsberechtigte bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwor-
tung unterstützen und dazu beitragen, dass Familien sich die für ihre jeweilige Erziehungs- und Fa-
miliensituation erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in Fragen von Erziehung, 
Beziehung und Konfliktbewältigung, von Gesundheit, Bildung, Medienkompetenz, Hauswirtschaft 
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sowie  der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit aneignen können und in ihren Fähigkeiten 
zur aktiven Teilhabe und Partizipation gestärkt werden. 

§ 19 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 2  (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) 

Die Betreuung umfasst Leistungen, die die Bedürfnisse der Mutter oder des Vaters sowie des Kindes 
und seiner Geschwister gleichermaßen berücksichtigen. 

(2) Mit Zustimmung des betreuten Elternteils soll auch der andere Elternteil oder eine Person, die für 
das Kind tatsächlich sorgt, in die Leistung einbezogen werden, wenn und soweit dies dem Leistungs-
zweck dient. Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann diese Einbeziehung die gemeinsame Betreuung 
der in Satz 1 genannten Personen mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform umfassen, wenn und 
solange dies zur Erreichung des Leistungszwecks erforderlich ist. 

§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 

(1) Eltern haben einen Anspruch auf Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des im Haus-
halt lebenden Kindes, wenn 

1. ein Elternteil, der für die Betreuung des Kindes überwiegend verantwortlich ist, aus gesundheitli-
chen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt, 

2. das Wohl des Kindes nicht anderweitig, insbesondere durch Übernahme der Betreuung durch den 
anderen Elternteil, gewährleistet werden kann, 

3. der familiäre Lebensraum für das Kind erhalten bleiben soll und 

4. Angebote der Förderung des Kindes in Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege nicht aus-
reichen. 

(2) Unter der Voraussetzung, dass eine Vereinbarung nach Absatz 3 Satz 2 abgeschlossen wurde, 
können bei der Betreuung und Versorgung des Kindes auch ehrenamtlich tätige Patinnen und Paten 
zum Einsatz kommen. Die Art und Weise der Unterstützung und der zeitliche Umfang der Betreuung 
und Versorgung des Kindes sollen sich nach dem Bedarf im Einzelfall richten. 

(3) § 36a Absatz 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die niedrigschwellige unmittelbare Inan-
spruchnahme insbesondere zugelassen werden soll, wenn die Hilfe von einer Erziehungsberatungs-
stelle oder anderen Beratungsdiensten und -einrichtungen nach § 28 zusätzlich angeboten oder ver-
mittelt wird. In den Vereinbarungen entsprechend § 36 Absatz 2 Satz 2 sollen insbesondere auch die 
kontinuierliche und flexible Verfügbarkeit der Hilfe sowie die professionelle Anleitung und Beglei-
tung beim Einsatz von ehrenamtlichen Patinnen und Paten sichergestellt werden. 

§ 22 Abs. 1 Satz 3f. (Grundsätze der Förderung) 

Nutzen mehrere Kindertagespflegepersonen Räumlichkeiten gemeinsam, ist die vertragliche und 
pädagogische Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer bestimmten Kindertagespflegeperson zu 
gewährleisten. Eine gegenseitige kurzzeitige Vertretung der Kindertagespflegepersonen aus einem 
gewichtigen Grund steht dem nicht entgegen. 
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§ 27 Abs. 2 Satz 3; Abs. 3 Satz 2 (Hilfe zur Erziehung) 

Unterschiedliche Hilfearten können miteinander kombiniert werden, sofern dies dem erzieheri-
schen Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht. 

Bei Bedarf soll sie Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Absatz 2 ein-
schließen und kann mit anderen Leistungen nach diesem Buch kombiniert werden. 

Die in der Schule oder Hochschule wegen des erzieherischen Bedarfs erforderliche Anleitung und 
Begleitung können als Gruppenangebote an Kinder oder Jugendliche gemeinsam erbracht werden, 
soweit dies dem Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht. 

§ 35a Abs. 1a Satz 3  (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinde-
rung oder drohender seelischer Behinderung) 

Enthält die Stellungnahme auch Ausführungen zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, so sollen diese vom 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen seiner Entscheidung angemessen berücksichtigt 
werden. 

§ 36 Abs. 1 Satz 2; Abs. 2 Satz 3; Abs. 3; Abs. 5 (Mitwirkung, Hilfeplan) 

Es ist sicherzustellen, dass Beratung und Aufklärung nach Satz 1 in einer für den Personensorgebe-
rechtigten und das Kind oder den Jugendlichen verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehm-
baren Form erfolgen. 

Hat das Kind oder der Jugendliche ein oder mehrere Geschwister, so soll der Geschwisterbeziehung 
bei der Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe Rechnung 
getragen werden. 

(3) Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so 
sind sie oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner 
Überprüfung zu beteiligen. Soweit dies zur Feststellung des Bedarfs, der zu gewährenden Art der 
Hilfe oder der notwendigen Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer erforderlich ist, sollen öffent-
liche Stellen, insbesondere andere Sozialleistungsträger, Rehabilitationsträger oder die Schule be-
teiligt werden. Gewährt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe Leistungen zur Teilhabe, sind die 
Vorschriften zum Verfahren bei einer Mehrheit von Rehabilitationsträgern nach dem Neunten Buch 
zu beachten. 

(5) Soweit dies zur Feststellung des Bedarfs, der zu gewährenden Art der Hilfe oder der notwendigen 
Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer erforderlich ist und dadurch der Hilfezweck nicht in Frage 
gestellt wird, sollen Eltern, die nicht personensorgeberechtigt sind, an der Aufstellung des Hilfeplans 
und seiner Überprüfung beteiligt werden; die Entscheidung, ob, wie und in welchem Umfang deren 
Beteiligung erfolgt, soll im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte unter Berücksichtigung der Wil-
lensäußerung und der Interessen des Kindes oder Jugendlichen sowie der Willensäußerung des Per-
sonensorgeberechtigten getroffen werden. 

§ 36 a Abs. 2 (Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung) 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige un-
mittelbare Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen, insbesondere der Erziehungsberatung nach § 
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28, zulassen. Dazu soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Leistungserbringern Verein-
barungen schließen, in denen die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der Leistungserbringung 
sowie die Übernahme der Kosten geregelt werden. Dabei finden der nach § 80 Absatz 1 Nummer 2 
ermittelte Bedarf, die Planungen zur Sicherstellung des bedarfsgerechten Zusammenwirkens der 
Angebote von Jugendhilfeleistungen in den Lebens- und Wohnbereichen von jungen Menschen und 
Familien nach § 80 Absatz 2 Nummer 3 sowie die geplanten Maßnahmen zur Qualitätsgewährleis-
tung der Leistungserbringung nach § 80 Absatz 3 Beachtung. 

§ 36 b  Zuständigkeit beim Übergang 

(1) Zur Sicherstellung von Kontinuität und Bedarfsgerechtigkeit der Leistungsgewährung sind von 
den zuständigen öffentlichen Stellen, insbesondere von Sozialleistungsträgern oder Rehabilitati-
onsträgern rechtzeitig im Rahmen des Hilfeplans Vereinbarungen zur Durchführung des Zuständig-
keitsübergangs zu treffen. Im Rahmen der Beratungen zum Zuständigkeitsübergang prüfen der Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe und die andere öffentliche Stelle, insbesondere der andere Sozial-
leistungsträger oder Rehabilitationsträger gemeinsam, welche Leistung nach dem Zuständigkeits-
übergang dem Bedarf des jungen Menschen entspricht. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden bei einem Zuständigkeitsübergang vom Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe auf einen Träger der Eingliederungshilfe rechtzeitig im Rahmen eines Teilhabeplanver-
fahrens nach § 19 des Neunten Buches die Voraussetzungen für die Sicherstellung einer nahtlosen 
und bedarfsgerechten Leistungsgewährung nach dem Zuständigkeitsübergang geklärt. Die Teilha-
beplanung ist frühzeitig, in der Regel ein Jahr vor dem voraussichtlichen Zuständigkeitswechsel, 
vom Träger der Jugendhilfe einzuleiten. Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten oder seines Per-
sonensorgeberechtigten ist eine Teilhabeplankonferenz nach § 20 des Neunten Buches durchzufüh-
ren. Stellt der beteiligte Träger der Eingliederungshilfe fest, dass seine Zuständigkeit sowie die Leis-
tungsberechtigung absehbar gegeben sind, soll er entsprechend § 19 Absatz 5 des Neunten Buches 
die Teilhabeplanung vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernehmen. Dies beinhaltet gemäß 
§ 21 des Neunten Buches auch die Durchführung des Verfahrens zur Gesamtplanung nach den §§ 
117 bis 122 des Neunten Buches. 

§ 37  Beratung und Unterstützung der Eltern, Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der ei-
genen Familie 

(1) Werden Hilfen nach den §§ 32 bis 34 und 35a Absatz 2 Nummer 3 und 4 gewährt, haben die Eltern 
einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung sowie Förderung der Beziehung zu ihrem Kind. 
Durch Beratung und Unterstützung sollen die Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingun-
gen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugend-
lichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen 
wieder selbst erziehen kann. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Entwicklungs-, Teilhabe- oder 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so die-
nen die Beratung und Unterstützung der Eltern sowie die Förderung ihrer Beziehung zum Kind der 
Erarbeitung und Sicherung einer anderen, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen und 
auf Dauer angelegten Lebensperspektive. 

(2) Bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Hilfen soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Zu-
sammenarbeit der Pflegeperson oder der in der Einrichtung für die Erziehung verantwortlichen Per-
son und der Eltern zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen durch geeignete Maßnahmen fördern. 
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Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt dies durch eine abgestimmte Wahrnehmung der Auf-
gaben nach Absatz 1 und § 37a sicher. 

(3) Sofern der Inhaber der elterlichen Sorge durch eine Erklärung nach § 1688 Absatz 3 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs die Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson so weit einschränkt, dass 
die Einschränkung eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Entwicklung nicht 
mehr ermöglicht, sollen die Beteiligten das Jugendamt einschalten. Auch bei sonstigen Meinungs-
verschiedenheiten zwischen ihnen sollen die Beteiligten das Jugendamt einschalten. 

§ 37 a  Beratung und Unterstützung der Pflegeperson 

Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder des Jugendlichen und während der Dauer 
des Pflegeverhältnisses Anspruch auf Beratung und Unterstützung. Dies gilt auch in den Fällen, in 
denen für das Kind oder den Jugendlichen weder Hilfe zur Erziehung noch Eingliederungshilfe ge-
währt wird, und in den Fällen, in denen die Pflegeperson nicht der Erlaubnis zur Vollzeitpflege nach 
§ 44 bedarf. Lebt das Kind oder der Jugendliche bei einer Pflegeperson außerhalb des Bereichs des 
zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, so sind ortsnahe Beratung und Unterstützung si-
cherzustellen. Der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die aufgewendeten Kosten 
einschließlich der Verwaltungskosten auch in den Fällen zu erstatten, in denen die Beratung und 
Unterstützung im Wege der Amtshilfe geleistet werden. Zusammenschlüsse von Pflegepersonen sol-
len beraten, unterstützt und gefördert werden. 

§ 37 b  Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege 

(1) Das Jugendamt stellt sicher, dass während der Dauer des Pflegeverhältnisses ein nach Maßgabe 
fachlicher Handlungsleitlinien gemäß § 79a Satz 2 entwickeltes Konzept zur Sicherung der Rechte 
des Kindes oder des Jugendlichen und zum Schutz vor Gewalt angewandt wird. Hierzu sollen die 
Pflegeperson sowie das Kind oder der Jugendliche vor der Aufnahme und während der Dauer des 
Pflegeverhältnisses beraten und an der auf das konkrete Pflegeverhältnis bezogenen Ausgestaltung 
des Konzepts beteiligt werden. 

(2) Das Jugendamt gewährleistet, dass das Kind oder der Jugendliche während der Dauer des Pfle-
geverhältnisses Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten hat und informiert 
das Kind oder den Jugendlichen hierüber. 

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle überprü-
fen, ob eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Entwicklung bei der Pflegeper-
son gewährleistet ist. Die Pflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, 
die das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 

§ 37 c  Ergänzende Bestimmungen zur Hilfeplanung bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie 

(1) Bei der Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans nach § 36 Absatz 2 Satz 2 ist bei Hilfen außer-
halb der eigenen Familie prozesshaft auch die Perspektive der Hilfe zu klären. Der Stand der Per-
spektivklärung nach Satz 1 ist im Hilfeplan zu dokumentieren. 

(2) Maßgeblich bei der Perspektivklärung nach Absatz 1 ist, ob durch Leistungen nach diesem Ab-
schnitt die Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb 
eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit 
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verbessert werden, dass die Herkunftsfamilie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erzie-
hen, betreuen und fördern kann. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Entwicklungs-, Teilhabe- o-
der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung 
des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den beteiligten 
Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive erarbeitet werden. In diesem Fall ist vor und während der Gewährung der Hilfe 
insbesondere zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht kommt. 

(3) Bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegeperson sind der Personensorgeberechtigte und 
das Kind oder der Jugendliche oder bei Hilfen nach § 41 der junge Volljährige zu beteiligen. Der Wahl 
und den Wünschen des Leistungsberechtigten ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnis-
mäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung 
einer in § 78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach 
§ 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in die-
ser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplans geboten ist. Bei der Auswahl einer Pflegeperson, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Bereichs des örtlich zuständigen Trägers hat, soll der 
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt werden, in dessen Bereich die Pflegeperson ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(4) Die Art und Weise der Zusammenarbeit nach § 37 Absatz 2 sowie die damit im Einzelfall verbun-
denen Ziele sind im Hilfeplan zu dokumentieren. Bei Hilfen nach den §§ 33, 35a Absatz 2 Nummer 3 
zählen dazu auch der vereinbarte Umfang der Beratung und Unterstützung der Eltern nach § 37 Ab-
satz 1 und der Pflegeperson nach § 37a Absatz 1 sowie die Höhe der laufenden Leistungen zum Un-
terhalt des Kindes oder Jugendlichen nach § 39. Bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 gilt dies 
entsprechend in Bezug auf den vereinbarten Umfang der Beratung und Unterstützung der Pflege-
person sowie die Höhe der laufenden Leistungen zum Unterhalt. Eine Abweichung von den im Hilfe-
plan gemäß den Sätzen 1 bis 3 getroffenen Feststellungen ist nur bei einer Änderung des Hilfebe-
darfs und entsprechender Änderung des Hilfeplans auch bei einem Wechsel der örtlichen Zuständig-
keit zulässig. 

§ 38  Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen 

(1) Hilfen nach diesem Abschnitt sind in der Regel im Inland zu erbringen. Sie dürfen nur dann im 
Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles 
im Einzelfall erforderlich ist und die aufenthaltsrechtlichen Vorschriften des aufnehmenden Staates 
sowie 

1. im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 
über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen 
und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1347/2000 die Voraussetzungen des Artikels 56 oder 

2. im Anwendungsbereich des Haager Übereinkommens vom 19. Oktober 1996 über die Zuständig-
keit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern die Voraussetzun-
gen des Artikels 33 

erfüllt sind. 
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(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll vor der Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, 
die ganz oder teilweise im Ausland erbracht wird, 

1. zur Feststellung einer seelischen Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a 
Absatz 1a Satz 1 genannten Person einholen, 

2. sicherstellen, dass der Leistungserbringer 

a) über eine Betriebserlaubnis nach § 45 für eine Einrichtung im Inland verfügt, in der Hilfe zur Erzie-
hung erbracht wird, 

b) Gewähr dafür bietet, dass er die Rechtsvorschriften des aufnehmenden Staates einschließlich des 
Aufenthaltsrechts einhält, insbesondere vor Beginn der Leistungserbringung die in Absatz 1 Satz 2 
genannten Maßgaben erfüllt, und mit den Behörden des aufnehmenden Staates sowie den deut-
schen Vertretungen im Ausland zusammenarbeitet, 

c) mit der Erbringung der Hilfen nur Fachkräfte nach § 72 Absatz 1 betraut, 

d) über die Qualität der Maßnahme eine Vereinbarung abschließt; dabei sind die fachlichen Hand-
lungsleitlinien des überörtlichen Trägers anzuwenden, 

e) Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl des Kindes oder Jugendlichen zu be-
einträchtigen, dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich anzeigt und 

3. die Eignung der mit der Leistungserbringung zu betrauenden Einrichtung oder Person an Ort und 
Stelle überprüfen. 

(3) Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans sollen nach Maßgabe von § 36 Absatz 2 Satz 2 
am Ort der Leistungserbringung unter Beteiligung des Kindes oder des Jugendlichen erfolgen. Un-
abhängig von der Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans nach Satz 1 soll der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach den Erfordernissen im Einzelfall an Ort und Stelle überprüfen, ob die 
Anforderungen nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b und c sowie Nummer 3 weiter erfüllt sind. 

(4) Besteht die Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 2 Nummer 2 oder die Eignung der mit der 
Leistungserbringung betrauten Einrichtung oder Person nicht fort, soll die Leistungserbringung im 
Ausland unverzüglich beendet werden. 

(5) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat der erlaubniserteilenden Behörde unverzüglich 

1. den Beginn und das geplante Ende der Leistungserbringung im Ausland unter Angabe von Namen 
und Anschrift des Leistungserbringers, des Aufenthaltsorts des Kindes oder Jugendlichen sowie der 
Namen der mit der Erbringung der Hilfe betrauten Fachkräfte, 

2. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie 

3. die bevorstehende Beendigung der Leistungserbringung im Ausland zu melden sowie 

4. einen Nachweis zur Erfüllung der aufenthaltsrechtlichen Vorschriften des aufnehmenden Staates 
und im Anwendungsbereich 

a) der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend 
die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 zur Erfüllung 
der Maßgaben des Artikels 56, 
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b) des Haager Übereinkommens vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verant-
wortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern zur Erfüllung der Maßgaben des Artikels 33 
zu übermitteln. Die erlaubniserteilende Behörde wirkt auf die unverzügliche Beendigung der Leis-
tungserbringung im Ausland hin, wenn sich aus den Angaben nach Satz 1 ergibt, dass die an die Leis-
tungserbringung im Ausland gestellten gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt sind. 

§ 41  Hilfe für junge Volljährige 

(1) Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe nach diesem Abschnitt, wenn und so-
lange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbstän-
dige Lebensführung nicht gewährleistet. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. 
Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber 
hinaus fortgesetzt werden. Eine Beendigung der Hilfe schließt die erneute Gewährung oder Fortset-
zung einer Hilfe nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 nicht aus. 

(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 
40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten oder des Kin-
des oder des Jugendlichen der junge Volljährige tritt. 

(3) Soll eine Hilfe nach dieser Vorschrift nicht fortgesetzt oder beendet werden, prüft der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe ab einem Jahr vor dem hierfür im Hilfeplan vorgesehenen Zeitpunkt, ob im 
Hinblick auf den Bedarf des jungen Menschen ein Zuständigkeitsübergang auf andere Sozialleis-
tungsträger in Betracht kommt; § 36b gilt entsprechend. 

§ 41a Nachbetreuung 

(1) Junge Volljährige werden innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Beendigung der Hilfe 
bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang und in einer für sie verständlichen, nachvollzieh-
baren und wahrnehmbaren Form beraten und unterstützt. 

(2) Der angemessene Zeitraum sowie der notwendige Umfang der Beratung und Unterstützung nach 
Beendigung der Hilfe sollen in dem Hilfeplan nach § 36 Absatz 2 Satz 2, der die Beendigung der Hilfe 
nach § 41 feststellt, dokumentiert und regelmäßig überprüft werden. Hierzu soll der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe in regelmäßigen Abständen Kontakt zu dem jungen Volljährigen aufnehmen. 

Drittes Kapitel – Andere Aufgaben der Jugendhilfe (§§ 42 – 60) 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung nach § 45a bedarf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Ei-
ner Erlaubnis bedarf nicht, wer 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungseinrichtung, eine Jugendherberge oder ein 
Schullandheim betreibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der Schulaufsicht untersteht, 
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3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder Ju-
gendliche wahrnimmt, wenn für sie eine entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder im Rah-
men des Hotel- und Gaststättengewerbes der Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung ge-
währleistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 

1. der Träger die für den Betrieb der Einrichtung erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, 

2. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, wirt-
schaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind und durch den Träger ge-
währleistet werden, 

3. die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld 
in der Einrichtung unterstützt werden sowie die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische Be-
treuung der Kinder und Jugendlichen nicht erschwert werden sowie 

4. zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung die 
Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete Ver-
fahren der Selbstvertretung und Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden. 

Die nach Satz 2 Nummer 1 erforderliche Zuverlässigkeit besitzt ein Träger insbesondere dann nicht, 
wenn er  

1. in der Vergangenheit nachhaltig gegen seine Mitwirkungs- und Meldepflichten nach den §§ 46 und 
47 verstoßen hat,  

2. Personen entgegen eines behördlichen Beschäftigungsverbotes nach § 48 beschäftigt oder 

3. wiederholt gegen behördliche Auflagen verstoßen hat. 

(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem Antrag 

1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über Maßnahmen zur Qualitätsent-
wicklung und -sicherung sowie zur ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung in Bezug auf den Be-
trieb der Einrichtung“ gibt, sowie 

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von auf-
gabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und 
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind von 
dem Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen erneut anzufordern und zu prüfen, 

3. nachzuweisen, dass den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung entspre-
chende Aufzeichnungen über den Betrieb der Einrichtung und deren Ergebnisse angefertigt werden 
sowie eine mindestens dreijährige Aufbewahrung dieser Aufzeichnungen sichergestellt wird; die 
Nachweis- und Aufbewahrungspflicht umfasst auch die Unterlagen zu räumlichen, wirtschaftlichen 
und personellen Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 sowie zur Belegung der Einrich-
tung. 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Zur Gewährleitung des Wohls der 
Kinder und der Jugendlichen können nachträgliche Auflagen erteilt werden. 
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(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvorschriften, 
so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der anderen Behörde abzustimmen. Sie 
hat den Träger der Einrichtung rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften hinzuweisen. 

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die zuständige Behörde zunächst 
den Träger der Einrichtung über die Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel beraten. Wenn sich 
die Beseitigung der Mängel auf Entgelte oder Vergütungen nach § 134 des Neunten Buches oder nach 
§ 76 des Zwölften Buches auswirken kann, so ist der Träger der Eingliederungshilfe oder der Sozial-
hilfe, mit dem Vereinbarungen nach diesen Vorschriften bestehen, an der Beratung zu beteiligen. 
Werden festgestellte Mängel nicht behoben, so können dem Träger der Einrichtung Auflagen nach 
Absatz 4 Satz 2 erteilt werden. Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder Vergütungen nach § 134 des 
Neunten Buches oder nach § 76 des Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet die zuständige Be-
hörde nach Anhörung des Trägers der Eingliederungshilfe oder der Sozialhilfe, mit dem Vereinba-
rungen nach diesen Vorschriften bestehen, über die Erteilung der Auflage. Die Auflage ist nach Mög-
lichkeit in Übereinstimmung mit den nach § 134 des Neunten Buches oder nach den §§ 75 bis 80 des 
Zwölften Buches getroffenen Vereinbarungen auszugestalten. 

(7) Die Erlaubnis ist aufzuheben, wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der Einrichtung 
gefährdet und der Träger nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Sie 
kann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für eine Erteilung nach Absatz 2 nicht oder 
nicht mehr vorliegen; Absatz 6 Satz 1 und 3 bleibt unberührt. Die Vorschriften zum Widerruf nach § 
47 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 des Zehnten Buches bleiben unberührt. Widerspruch und An-
fechtungsklage gegen die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

§ 45a Einrichtung 

Eine Einrichtung ist eine auf gewisse Dauer angelegte förmliche Verbindung ortsgebundener räum-
licher, personeller und sachlicher Mittel mit dem Zweck der ganztägigen oder über einen Teil des 
Tages erfolgenden Unterkunftsgewährung sowie Betreuung, Beaufsichtigung, Erziehung, Bildung, 
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer Familie. Familienähnliche Betreuungs-
formen der Unterbringung, bei denen der Bestand der Verbindung nicht unabhängig von bestimm-
ten Kindern und Jugendlichen, den dort tätigen Personen und der Zuordnung bestimmter Kinder 
und Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen Personen ist, sind nur dann Einrichtungen, wenn sie 
fachlich und organisatorisch in eine betriebserlaubnispflichtige Einrichtung eingebunden sind. Eine 
fachliche und organisatorische Einbindung der familienähnlichen Betreuungsform liegt insbeson-
dere vor, wenn die betriebserlaubnispflichtige Einrichtung das Konzept, die fachliche Steuerung der 
Hilfen, die Qualitätssicherung, die Auswahl, Überwachung, Weiterbildung und Vertretung des Per-
sonals sowie die Außenvertretung gewährleistet. Landesrecht kann regeln, unter welchen Voraus-
setzungen auch familienähnliche Betreuungsformen Einrichtungen sind, die nicht fachlich und or-
ganisatorisch in eine betriebserlaubnispflichtige Einrichtung eingebunden sind. 

§ 46 Prüfung 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen des Einzelfalls überprüfen, ob die Voraus-
setzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Häufigkeit, Art und Umfang der Prüfung 
müssen nach fachlicher Einschätzung im Einzelfall zur Gewährleistung des Schutzes des Wohls der 
Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung geeignet, erforderlich und angemessen sein. Sie soll das 
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Jugendamt und einen zentralen Träger der freien Jugendhilfe, wenn diesem der Träger der Einrich-
tung angehört, an der Überprüfung beteiligen. Der Träger der Einrichtung hat der zuständigen Be-
hörde insbesondere alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(2) Örtliche Prüfungen können jederzeit unangemeldet erfolgen. Der Träger der Einrichtung soll bei 
der örtlichen Prüfung mitwirken. 

(3) Die von der zuständigen Behörde mit der Überprüfung der Einrichtung beauftragten Personen 
sind berechtigt, während der Tageszeit 

1. die für die Einrichtung benutzten Grundstücke und Räume, soweit diese nicht einem Hausrecht 
der Bewohner unterliegen, zu betreten und dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen sowie 

2. mit den Beschäftigten und mit den Kindern und Jugendlichen jeweils Gespräche zu führen, wenn 
die zuständige Behörde 

a) das Einverständnis der Personensorgeberechtigten zu den Gesprächen eingeholt hat und diesen 
eine Beteiligung an den Gesprächen ermöglicht sowie 

b) den Kindern und Jugendlichen die Hinzuziehung einer von ihnen benannten Vertrauensperson zu 
Gesprächen ermöglicht und sie auf dieses Recht hingewiesen hat; der Anspruch des Kindes oder Ju-
gendlichen nach § 8 Absatz 3 bleibt unberührt. 

Die in Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b genannten Pflichten bestehen jedoch nicht, wenn durch 
deren Umsetzung die Sicherung der Rechte und der wirksame Schutz der Kinder und Jugendlichen 
in der Einrichtung in Frage gestellt würden. 

Zur Abwehr von Gefahren für das Wohl der Kinder und Jugendlichen können die Grundstücke und 
Räume auch außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn diese zugleich einem Hausrecht 
der Bewohner unterliegen, betreten und Gespräche mit den Beschäftigten sowie den Kindern und 
Jugendlichen nach Maßgabe von Satz 1 geführt werden. Der Träger der Einrichtung hat die Maßnah-
men nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden. 

§ 47 Melde- und Dokumentationspflichten, Aufbewahrung von Unterlagen 

(1) Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde unverzüglich 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und Anschrift des Trägers, Art und Standort der 
Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie der Namen und der beruflichen Ausbildung des 
Leiters und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu be-
einträchtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung 

anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten Angaben sowie der Konzeption sind der zu-
ständigen Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal zu melden. 

(2) Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen 
Buch- und Aktenführung entsprechend Aufzeichnungen über den Betrieb der Einrichtung und deren 
Ergebnisse anzufertigen sowie eine mindestens fünfjährige Aufbewahrung der einrichtungsbezoge-
nen Aufzeichnungen sicherzustellen. Auf Verlangen der Betriebserlaubnisbehörde hat der Träger der 
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Einrichtung den Nachweis der ordnungsgemäßen Buchführung zu erbringen; dies kann insbeson-
dere durch die Bestätigung eines unabhängigen Steuer-, Wirtschafts- oder Buchprüfers erfolgen. Die 
Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht umfasst auch die Unterlagen zu räumlichen, wirt-
schaftlichen und personellen Voraussetzungen nach § 45 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 sowie zur Bele-
gung der Einrichtung. 

(3) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Zuständigkeitsbereich erlaubnispflichtige Ein-
richtungen liegen oder der die erlaubnispflichtige Einrichtung mit Kindern und Jugendlichen belegt, 
und die zuständige Behörde haben sich gegenseitig unverzüglich über Ereignisse oder Entwicklun-
gen zu informieren, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen. 

§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 

(1) Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Per-
son von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in folgenden Verfahren nach dem Gesetz über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mitzu-
wirken: 

1. Kindschaftssachen (§ 162 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 

2. Abstammungssachen (§ 176 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 

3. Adoptionssachen (§ 188 Absatz 2, §§ 189, 194, 195 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 

4. Ehewohnungssachen (§ 204 Absatz 2, § 205 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) und 

5. Gewaltschutzsachen (§§ 212, 213 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). 

(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte Leistungen, bringt er-
zieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen ein und 
weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. In Verfahren nach den §§ 1631b, 1632 Absatz 4, den §§ 
1666, 1666a und § 1682 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie in Verfahren, die die Abänderung, Ver-
längerung oder Aufhebung von nach diesen Vorschriften getroffenen Maßnahmen betreffen, legt das 
Jugendamt dem Familiengericht den Hilfeplan nach § 36 Absatz 2 Satz 2 vor. Dieses Dokument be-
inhaltet ausschließlich das Ergebnis der Bedarfsfeststellung, die vereinbarte Art der Hilfegewährung 
einschließlich der hiervon umfassten Leistungen sowie das Ergebnis etwaiger Überprüfungen dieser 
Feststellungen. In anderen die Person des Kindes betreffenden Kindschaftssachen legt das Jugend-
amt den Hilfeplan auf Anforderung des Familiengerichts vor. Das Jugendamt informiert das Famili-
engericht in dem Termin nach § 155 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit über den Stand des Beratungsprozesses. § 
64 Absatz 2 und § 65 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 bleiben unberührt. 

(3) Das Jugendamt, das in Verfahren zur Übertragung der gemeinsamen Sorge nach § 155a Absatz 4 
Satz 1 und § 162 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit angehört wird, teilt 
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1. rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen, aufgrund derer die Sorge gemäß § 1626a Absatz 2 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Eltern ganz oder zum Teil gemeinsam übertragen wird o-
der 

2. rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen, die die elterliche Sorge ganz oder zum Teil der Mutter 
entziehen oder auf den Vater allein übertragen, dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen Jugend-
amt zu den in § 58a genannten Zwecken unverzüglich mit. 

Mitzuteilen sind auch das Geburtsdatum und der Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen so-
wie der Name, den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung seiner Geburt geführt 
hat. 

§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 

(1) Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Absatz 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes 
im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Dabei soll das Jugendamt auch mit an-
deren öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Stellen, wenn sich deren Tätigkeit auf die Lebenssi-
tuation des Jugendlichen oder jungen Volljährigen auswirkt, zusammenarbeiten, soweit dies zur Er-
füllung seiner ihm dabei obliegenden Aufgaben erforderlich ist. Die behördenübergreifende Zusam-
menarbeit kann im Rahmen von gemeinsamen Konferenzen oder vergleichbaren gemeinsamen Gre-
mien oder in anderen nach fachlicher Einschätzung geeigneten Formen erfolgen. 

(2) Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen 
Leistungen der Jugendhilfe oder anderer Sozialleistungsträger in Betracht kommen. Ist dies der Fall 
oder ist eine geeignete Leistung bereits eingeleitet oder gewährt worden, so hat das Jugendamt den 
Staatsanwalt oder den Richter umgehend davon zu unterrichten, damit geprüft werden kann, ob 
diese Leistung ein Absehen von der Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstellung des Verfahrens (§ 47 
JGG) ermöglicht. 

(3) Der Mitarbeiter des Jugendamts oder des anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, der nach 
§ 38 Absatz 2 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes tätig wird, soll den Jugendlichen oder den jungen 
Volljährigen während des gesamten Verfahrens betreuen. 

Viertes Kapitel – Schutz von Sozialdaten (§§ 61 – 68) 

§ 64 Datenübermittlung und -nutzung 

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden 
sind. 

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend 
von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage 
gestellt wird. 

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die nicht dem Verantwortlichen angehört, sind die 
Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zu-
lässt. 

(2b) Abweichend von Absatz 1 dürfen Sozialdaten übermittelt und genutzt werden, soweit dies für 
die Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Vorhaben zur Erforschung möglicher politisch mo-
tivierter Adoptionsvermittlung in der DDR erforderlich ist, ohne dass es einer Anonymisierung oder 



 

 18  

Pseudonymisierung bedarf. Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach 
dem Forschungszweck möglich ist. Vom Adoptionsverfahren betroffene Personen dürfen nicht kon-
taktiert werden. 

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne 
des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 

(4) Erhält ein Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe des § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur 
Kooperation und Information im Kinderschutz Informationen und Daten, soll er gegenüber der mel-
denden Person ausschließlich mitteilen, ob sich die von ihr mitgeteilten gewichtigen Anhaltspunkte 
für die Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen bestätigt haben und ob das Jugendamt 
zur Abwendung der Gefährdung tätig geworden ist und noch tätig ist. 

§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke persön-
licher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben oder 
übermittelt werden 

1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 

2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, wenn angesichts einer Gefähr-
dung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung 
von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 

3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines 
Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwort-
lich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für 
eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezo-
gen werden; § 64 Absatz 2a bleibt unberührt, oder 

5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 oder 4 des Strafgesetzbuchs 
genannten Personen dazu befugt wäre oder 

6. wenn dies für die Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Vorhaben zur Erforschung mögli-
cher politisch motivierter Adoptionsvermittlung in der DDR erforderlich ist. Vom Adoptionsverfahren 
betroffene Personen dürfen nicht kontaktiert werden; § 64 Absatz 2b Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

Der Empfänger darf die Sozialdaten nur zu dem Zweck weitergeben oder übermitteln, zu dem er sie 
befugt erhalten hat. 

(2) § 35 Absatz 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach 
Absatz 1 besteht. 

Fünftes Kapitel – Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit, Gesamtverantwortung (§§ 
69 – 81) 

§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugendhilfeausschuss 

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder an 
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1. mit drei Fünfteln des Anteils der Stimmen Mitglieder der Vertretungskörperschaft des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe oder von ihr gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren 
sind, 

2. mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Männer, die auf Vorschlag der im Bereich 
des öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe von der Vertre-
tungskörperschaft gewählt werden; Vorschläge der Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände 
sind angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Dem Jugendhilfeausschuss sollen als beratende Mitglieder selbstorganisierte Zusammen-
schlüsse nach § 4a angehören. 

(3) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere 
mit 

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen 
und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 

2. der Jugendhilfeplanung und 

3. der Förderung der freien Jugendhilfe. 

(4) Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der Vertretungs-
körperschaft bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefassten Be-
schlüsse. Er soll vor jeder Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe 
und vor der Berufung eines Leiters des Jugendamts gehört werden und hat das Recht, an die Vertre-
tungskörperschaft Anträge zu stellen. Er tritt nach Bedarf zusammen und ist auf Antrag von mindes-
tens einem Fünftel der Stimmberechtigten einzuberufen. Seine Sitzungen sind öffentlich, soweit 
nicht das Wohl der Allgemeinheit, berechtigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger 
Gruppen entgegenstehen. 

(5) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehören mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen 
und Männer an, die auf Vorschlag der im Bereich des Landesjugendamts wirkenden und anerkann-
ten Träger der freien Jugendhilfe von der obersten Landesjugendbehörde zu berufen sind. Die übri-
gen Mitglieder werden durch Landesrecht bestimmt. Absatz 3 gilt entsprechend. 

(6) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es regelt die Zugehörigkeit weiterer beratender Mitglieder 
zum Jugendhilfeausschuss. Es kann bestimmen, dass der Leiter der Verwaltung der Gebietskörper-
schaft oder der Leiter der Verwaltung des Jugendamts nach Absatz 1 Nummer 1 stimmberechtigt ist. 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- 
und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat 
nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 201a Absatz 3, den §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen 
sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen 
Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes vorlegen lassen. 
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(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 
rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung keine 
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Ju-
gendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den 
in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen 
mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 
2 wahrgenommen werden dürfen. 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren Verantwortung 
keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechts-
kräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder o-
der Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt 
hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe 
Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund 
von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach 
Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 

(5) Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 
eingesehenen Daten nur folgende Daten erheben und speichern: 

1. den Umstand der Einsichtnahme, 

2. das Datum des Führungszeugnisses und 

3. die Information, ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer in Absatz 1 Satz 1 
genannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 

Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen die gespeicherten Daten nur verarbeiten, 
soweit dies erforderlich ist, um die Eignung einer Person für die Tätigkeit, die Anlass zu der Einsicht-
nahme in das Führungszeugnis gewesen ist, zu prüfen. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit 
nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätes-
tens sechs Monate nach Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 

§ 77 Vereinbarungen über Kostenübernahme und Qualitätsentwicklung bei ambulanten Leis-
tungen 

(1) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so 
sind Vereinbarungen über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme sowie über Inhalt, Umfang 
und Qualität der Leistung, über Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leis-
tung und über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung zwischen der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe anzustreben. Zu den Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität 
der Leistung nach Satz 1 zählen auch Qualitätsmerkmale für die inklusive Ausrichtung der Aufgaben-
wahrnehmung und die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von jungen Menschen mit Be-
hinderungen. Das Nähere regelt das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben unberührt. 
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(2) Wird eine Leistung nach § 37 Absatz 1 oder § 37a erbracht, so ist der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe zur Übernahme der Kosten der Inanspruchnahme nur verpflichtet, wenn mit den Leis-
tungserbringern Vereinbarungen über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung, über Grundsätze 
und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie über geeignete Maßnahmen zu ih-
rer Gewährleistung geschlossen worden sind; § 78e gilt entsprechend. 

§ 78 Arbeitsgemeinschaften 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in 
denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter Maß-
nahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll darauf hingewirkt werden, dass die ge-
planten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden, sich gegenseitig ergänzen und in den Le-
bens- und Wohnbereichen von jungen Menschen und Familien ihren Bedürfnissen, Wünschen und 
Interessen entsprechend zusammenwirken. Dabei sollen selbstorganisierte Zusammenschlüsse 
nach § 4a beteiligt werden. 

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch 
die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Buch 

1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiede-
nen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung ste-
hen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen; 

2. die nach Nummer 1 vorgehaltenen Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen dem nach § 80 
Absatz 1 Nummer 2 ermittelten Bedarf entsprechend zusammenwirken und hierfür verbindliche 
Strukturen der Zusammenarbeit aufgebaut und weiterentwickelt werden; 

3. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach Maßgabe von § 79a erfolgt. 

Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die 
Jugendarbeit zu verwenden. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der Jugendäm-
ter und der Landesjugendämter einschließlich der Möglichkeit der Nutzung digitaler Geräte zu sor-
gen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften. Zur Planung und Be-
reitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist ein Verfahren zur Personalbemessung 
zu nutzen. 

§ 80 Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Men-
schen und der Erziehungsberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 
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3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; 
dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere 

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können, 

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und aufeinander abgestimmtes Angebot von Ju-
gendhilfeleistungen gewährleistet ist, 

3. ein dem nach Absatz 1 Nummer 2 ermittelten Bedarf entsprechendes Zusammenwirken der An-
gebote von Jugendhilfeleistungen in den Lebens- und Wohnbereichen von jungen Menschen und 
Familien sichergestellt ist, 

4. junge Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte junge Menschen mit jungen 
Menschen ohne Behinderung gemeinsam unter Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen geför-
dert werden können, 

5. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert 
werden, 

6. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren 
können. 

(3) Die Planung insbesondere von Diensten zur Gewährung niedrigschwelliger ambulanter Hilfen 
nach Maßgabe von § 36a Absatz 2 umfasst auch Maßnahmen zur Qualitätsgewährleistung der Leis-
tungserbringung. 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in 
allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zwecke sind sie vom Jugendhilfeaus-
schuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trä-
gers vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das Landesrecht. 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung 
und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planun-
gen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung 
tragen. 

Siebtes Kapitel – Zuständigkeit, Kostenerstattung (§§ 85 – 89 h) 

§ 87a Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, Meldepflichten und Untersagung 

(1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis nach § 43 sowie für deren Rücknahme und Widerruf ist der 
örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Kindertagespflegeperson ihre Tätigkeit ausübt. Ist 
die Kindertagespflegeperson im Zuständigkeitsbereich mehrerer örtlicher Träger tätig, ist der örtli-
che Träger zuständig, in dessen Bereich die Kindertagespflegeperson ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat. Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis nach § 44 sowie für deren Rücknahme und Widerruf 
ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

(2) Für die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer Einrichtung oder einer selbständigen sonstigen 
Wohnform sowie für die Rücknahme oder den Widerruf dieser Erlaubnis (§ 45 Absatz 1 und 2, § 48a), 
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die örtliche Prüfung (§§ 46, 48a), die Entgegennahme von Meldungen (§ 47 Absatz 1 und 2, § 48a) und 
die Ausnahme von der Meldepflicht (§ 47 Absatz 3, § 48a) sowie die Untersagung der weiteren Be-
schäftigung des Leiters oder eines Mitarbeiters (§§ 48, 48a) ist der überörtliche Träger oder die nach 
Landesrecht bestimmte Behörde zuständig, in dessen oder deren Bereich die Einrichtung oder die 
sonstige Wohnform gelegen ist. 

(3) Für die Mitwirkung an der örtlichen Prüfung (§§ 46, 48a) ist der örtliche Träger zuständig, in des-
sen Bereich die Einrichtung oder die selbständige sonstige Wohnform gelegen ist. 

Achtes Kapitel – Kostenbeteiligung (§§ 90 – 97 c) 

§ 92 Ausgestaltung der Heranziehung 

(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93 und 94 heranzuziehen sind: 

1. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 genannten Leistungen 
und vorläufigen Maßnahmen, 

2. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 Nummer 1, 4 und 8 genannten Leistungen, 

3. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 Nummer 2 genannten Leistun-
gen, 

4. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen und Leistungsberechtigter nach § 19 zu den Kos-
ten der in § 91 Absatz 1 und 2 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen, 

5. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Absatz 1 genannten Leistungen und vorläufigen Maßnahmen; 
leben sie mit dem jungen Menschen zusammen, so werden sie auch zu den Kosten der in § 91 Absatz 
2 genannten Leistungen herangezogen. 

(1a) Zu den Kosten vollstationärer Leistungen sind volljährige Leistungsberechtigte nach § 19 zu-
sätzlich aus ihrem Vermögen nach Maßgabe der §§ 90 und 91 des Zwölften Buches heranzuziehen. 

(2) Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung eines Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid 
festgesetzt wird; Elternteile werden getrennt herangezogen. 

(3) Ein Kostenbeitrag kann bei Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern ab dem Zeitpunkt erhoben 
werden, ab welchem dem Pflichtigen die Gewährung der Leistung mitgeteilt und er über die Folgen 
für seine Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen Menschen aufgeklärt wurde. Ohne vorherige Mit-
teilung kann ein Kostenbeitrag für den Zeitraum erhoben werden, in welchem der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, die in den Verantwortungsbereich 
des Pflichtigen fallen, an der Geltendmachung gehindert war. Entfallen diese Gründe, ist der Pflich-
tige unverzüglich zu unterrichten. 

(4) Ein Kostenbeitrag kann nur erhoben werden, soweit Unterhaltsansprüche vorrangig oder gleich-
rangig Berechtigter nicht geschmälert werden. Von der Heranziehung der Eltern ist abzusehen, wenn 
das Kind, die Jugendliche, die junge Volljährige oder die Leistungsberechtigte nach § 19 schwanger 
ist oder der junge Mensch oder die nach § 19 leistungsberechtigte Person ein leibliches Kind bis zur 
Vollendung des sechsten Lebensjahres betreut. 

(5) Von der Heranziehung soll im Einzelfall ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sonst Ziel 
und Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus der Heranziehung eine besondere Härte 
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ergäbe. Von der Heranziehung kann abgesehen werden, wenn anzunehmen ist, dass der damit ver-
bundene Verwaltungsaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu dem Kostenbeitrag stehen 
wird. 

§ 94 Umfang der Heranziehung 

(1) Die Kostenbeitragspflichtigen sind aus ihrem Einkommen in angemessenem Umfang zu den Kos-
ten heranzuziehen. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten. 
Eltern sollen nachrangig zu den jungen Menschen herangezogen werden. Ehegatten und Lebens-
partner sollen nachrangig zu den jungen Menschen, aber vorrangig vor deren Eltern herangezogen 
werden. 

(2) Für die Bestimmung des Umfangs sind bei jedem Elternteil, Ehegatten oder Lebenspartner die 
Höhe des nach § 93 ermittelten Einkommens und die Anzahl der Personen, die mindestens im glei-
chen Range wie der untergebrachte junge Mensch oder Leistungsberechtigte nach § 19 unterhalts-
berechtigt sind, angemessen zu berücksichtigen. 

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses erbracht und bezieht einer 
der Elternteile Kindergeld für den jungen Menschen, so hat dieser unabhängig von einer Heranzie-
hung nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 3 und 4 einen Kostenbeitrag 
in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der Elternteil den Kostenbeitrag nach Satz 1 nicht, so sind 
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe insoweit berechtigt, das auf dieses Kind entfallende Kinder-
geld durch Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs nach § 74 Absatz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes in Anspruch zu nehmen. Bezieht der Elternteil Kindergeld nach § 1 Absatz 1 des Bundeskin-
dergeldgesetzes, gilt Satz 2 entsprechend. Bezieht der junge Mensch das Kindergeld selbst, gelten 
die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Werden Leistungen über Tag und Nacht erbracht und hält sich der junge Mensch nicht nur im 
Rahmen von Umgangskontakten bei einem Kostenbeitragspflichtigen auf, so ist die tatsächliche Be-
treuungsleistung über Tag und Nacht auf den Kostenbeitrag anzurechnen. 

(5) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von Eltern, Ehegatten und Lebenspartnern junger Men-
schen und Leistungsberechtigter nach § 19 werden nach Einkommensgruppen gestaffelte Pauschal-
beträge durch Rechtsverordnung des zuständigen Bundesministeriums mit Zustimmung des Bun-
desrates bestimmt. 

(6) Bei vollstationären Leistungen haben junge Menschen und Leistungsberechtigte nach § 19 nach 
Abzug der in § 93 Absatz 2 genannten Beträge 25 Prozent ihres Einkommens als Kostenbeitrag ein-
zusetzen.  Maßgeblich ist das Einkommen des Monats, in dem die Leistung oder die Maßnahme er-
bracht wird. Folgendes Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit innerhalb eines Monats bleibt für den 
Kostenbeitrag unberücksichtigt: 

1. Einkommen aus Schülerjobs oder Praktika mit einer Vergütung bis zur Höhe von 150 Euro monat-
lich, 

2. Einkommen aus Ferienjobs, 

3. Einkommen aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder 

4. 150 Euro monatlich als Teil einer Ausbildungsvergütung. 
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Zehntes Kapitel – Straf- und Bußgeldvorschriften (§§ 104 – 105) 

§ 104 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. ohne Erlaubnis nach § 43 Absatz 1 oder § 44 Absatz 1 Satz 1 ein Kind oder einen Jugendlichen 
betreut oder ihm Unterkunft gewährt, 

2. entgegen § 45 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 48a Absatz 1, ohne Erlaubnis eine Einrich-
tung oder eine sonstige Wohnform betreibt oder 

3. entgegen § 47 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet 
oder eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder vorsätzlich 
oder fahrlässig seiner Verpflichtung zur Dokumentation oder Aufbewahrung derselben oder dem 
Nachweis der ordnungsgemäßen Buchführung auf entsprechendes Verlangen nicht nachkommt oder 

4. entgegen § 97a Absatz 4 vorsätzlich oder fahrlässig als Arbeitgeber eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig oder nicht vollständig erteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4 können mit einer Geldbuße bis zu 
fünfhundert Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzehntausend Euro geahndet werden. 

Elftes Kapitel – Übergangs- und Schlussvorschriften (§§ 106 – 107) 

§ 107 Übergangsregelung 

(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend begleitet und untersucht 

1. bis zum Inkrafttreten von § 10b am 1. Januar 2024 sowie 

2. bis zum Inkrafttreten von § 10 Absatz 4 Satz 1 und 2 am 1. Januar 2028 

die Umsetzung der für die Ausführung dieser Regelungen jeweils notwendigen Maßnahmen in den 
Ländern. Bei der Untersuchung nach Satz 1 Nummer 1 werden insbesondere auch die Erfahrungen 
der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe einbezogen, die bereits vor dem 1. Januar 2024 
Verfahrenslotsen entsprechend § 10b einsetzen. Bei der Untersuchung nach Satz 1 Nummer 2 findet 
das Bundesgesetz nach § 10 Absatz 4 Satz 3 ab dem Zeitpunkt seiner Verkündung, die als Bedingung 
für das Inkrafttreten von § 10 Absatz 4 Satz 1 und 2 spätestens bis zum 1. Januar 2027 erfolgen muss, 
besondere Berücksichtigung. 

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend untersucht in den Jahren 2022 
bis 2024 die rechtlichen Wirkungen von § 10 Absatz 4 und legt dem Bundestag und dem Bundesrat 
bis zum 31. Dezember 2024 einen Bericht über das Ergebnis der Untersuchung vor. Dabei sollen ins-
besondere die gesetzlichen Festlegungen des Achten und Neunten Buches 

1. zur Bestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises, 

2. zur Bestimmung von Art und Umfang der Leistungen, 

3. zur Ausgestaltung der Kostenbeteiligung bei diesen Leistungen und 

4. zur Ausgestaltung des Verfahrens 
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untersucht werden mit dem Ziel, den leistungsberechtigten Personenkreis, Art und Umfang der Leis-
tungen sowie den Umfang der Kostenbeteiligung für die hierzu Verpflichteten nach dem am 1. Ja-
nuar 2023 für die Eingliederungshilfe geltenden Recht beizubehalten, insbesondere einerseits keine 
Verschlechterungen für leistungsberechtigte oder kostenbeitragspflichtige Personen und anderer-
seits keine Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten sowie des Leistungsumfangs im Ver-
gleich zur Rechtslage am 1. Januar 2023 herbeizuführen, sowie Hinweise auf die zu bestimmenden 
Inhalte des Bundesgesetzes nach § 10 Absatz 4 Satz 3 zu geben. In die Untersuchung werden auch 
mögliche finanzielle Auswirkungen gesetzlicher Gestaltungsoptionen einbezogen. 

(3) Soweit das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Dritte in die Durchfüh-
rung der Untersuchungen nach den Absätzen 1 und 2 einbezieht, beteiligt es hierzu vorab die Länder. 

(4) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend untersucht unter Beteiligung 
der Länder die Wirkungen dieses Gesetzes im Übrigen einschließlich seiner finanziellen Auswirkun-
gen auf Länder und Kommunen und berichtet dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat über 
die Ergebnisse dieser Untersuchung. 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975), das zuletzt durch Artikel 20 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) geändert worden ist. 

Fassung Regierungsentwurf und Ausschuss FSFJ (April 2021) 

§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperli-
che, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung 
ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen, damit 

1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 

2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt werden 
und 

3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen vermieden oder, 
falls dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädigung abgewendet 
werden kann. 

(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungs-
rechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere auch In-
formation, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten 
und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in den 
ersten Lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hil-
fen). 
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§ 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung 

(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbe-
reich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der Entwicklung des Kindes 
in den ersten Lebensjahren informiert werden. 

(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach Absatz 1 zustän-
digen Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch anzubieten. Dieses kann auf Wunsch der 
Eltern in ihrer Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, bezieht sich 
die in Satz 1 geregelte Befugnis auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe. 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend verbindliche 
Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz 
mit dem Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich gegenseitig über das jeweilige Angebots- und Auf-
gabenspektrum zu informieren, strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu 
klären sowie Verfahren im Kinderschutz aufeinander abzustimmen. 

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Leistungserbringer, mit denen Verträge nach § 125 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Schulen, Polizei- und 
Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförder-
stellen, Beratungsstellen für soziale Problemlagen, Mehrgenerationenhäuser, Beratungsstellen 
nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Mütter-
genesung sowie zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, 
Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe einbezogen werden. 

(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammenarbeit im Kin-
derschutz als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert werden. Die Beteilig-
ten sollen die Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in Vereinbarungen festlegen. Auf 
vorhandene Strukturen soll zurückgegriffen werden. 

(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen 
gestärkt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt den 
Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen auch unter 
Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitia-
tive, die im Jahr 2012 mit 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 
2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird der Bund 
einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung 
von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausge-
staltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen mit den Ländern schließt. 
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§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlge-
fährdung 

(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Zahnärztinnen oder Zahnärzte, Hebammen oder Entbindungspflegern o-
der Angehörigen eines anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der Be-
rufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten Sozialpä-
dagoginnen oder -pädagogen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls ei-
nes Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den 
Erziehungsberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den Personensorgebe-
rechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

(2) Bei der Einschätzung der Erforderlichkeit des Tätigwerdens des Jugendamtes berücksichti-
gen die Personen nach Absatz 1, ob die Gefährdung anders, insbesondere durch Erörterung der Si-
tuation mit dem Kind oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten und ein Hinwirken auf 
die Inanspruchnahme erforderlicher öffentlicher Hilfen bei den Personensorgeberechtigten abge-
wendet werden kann, soweit dadurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht 
in Frage gestellt wird. 

(3) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber 
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fach-
kraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Fachkraft die dafür erforderlichen Daten zu übermit-
teln. Die Daten sind vor der Übermittlung zu pseudonymisieren. 

Die Sätze 1 und 2 gelten für die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Personen mit der Maßgabe, 
dass diese unverzüglich das Jugendamt informieren sollen, wenn nach ihrer Einschätzung eine drin-
gende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen das Tätigwerden des Jugendamtes 
erfordert. 

(4) Wird das Jugendamt von einer in Absatz 1 Satz 1 genannten Person informiert, soll es dieser 
Person zeitnah eine Rückmeldung geben, ob es die gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls des Kindes oder Jugendlichen bestätigt sieht und ob es zum Schutz des Kindes oder Ju-
gendlichen tätig geworden ist und noch tätig ist. Hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es 
sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. 
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(5) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zollbe-
hörden. 

(6) Zur praktischen Erprobung datenschutzrechtskonformer Umsetzungsformen und zur Evaluie-
rung der Auswirkungen auf den Kinderschutz kann Landesrecht die Befugnis zu einem fallbezoge-
nen interkollegialen Austausch von Ärztinnen und Ärzten regeln. 

§ 5 Mitteilungen an das Jugendamt 

(1) Werden in einem Strafverfahren gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls ei-
nes Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, informiert und übermittelt die zur Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos erforderlichen Daten. § 4 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2) Gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung können insbesondere dann vorliegen, wenn 
gegen eine Person, die mit einem Kind oder Jugendlichen in häuslicher Gemeinschaft lebt oder die 
regelmäßig Umgang mit ihm hat oder haben wird, der Verdacht besteht, eine Straftat nach den §§ 
171, 174, 176 bis 180, 182, 184b bis 184e, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
begangen zu haben. 

 

Änderungen im BGB (Artikel 6) 

Dem § 1632 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Familiengericht kann in Verfahren nach Satz 1 von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeper-
son zusätzlich anordnen, dass der Verbleib bei der Pflegeperson auf Dauer ist, wenn 

1. sich innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums trotz an-
gebotener geeigneter Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen die Erziehungsverhältnisse bei 
den Eltern nicht nachhaltig verbessert haben und eine derartige Verbesserung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch zukünftig nicht zu erwarten ist und 

2. die Anordnung zum Wohl des Kindes erforderlich ist.“ 

Dem § 1696 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Eine Anordnung nach § 1632 Absatz 4 ist auf Antrag der Eltern aufzuheben, wenn die Wegnahme 
des Kindes von der Pflegeperson das Kindeswohl nicht gefährdet.“ 

In § 1697a wird als Absatz 2 angefügt: 

„(2) Lebt das Kind in Familienpflege, so hat das Gericht, soweit nichts anderes bestimmt ist, in Ver-
fahren über die in diesem Titel geregelten Angelegenheiten auch zu berücksichtigen, ob und inwie-
weit sich innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums die Er-
ziehungsverhältnisse bei den Eltern derart verbessert haben, dass diese das Kind selbst erziehen 
können. Liegen die Voraussetzungen des § 1632 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 vor, so hat das Gericht 
bei seiner Entscheidung auch das Bedürfnis des Kindes nach kontinuierlichen und stabilen Lebens-
verhältnissen zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn das Kind im Rahmen 
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einer Hilfe nach § 34 oder 35a Absatz 2 Nummer 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erzogen und 
betreut wird.“ 

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (Artikel 8) 

§ 37 a Zusammenarbeit in gemeinsamen Gremien 

(1) Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte können zum Zweck einer abgestimmten Aufgaben-
wahrnehmung fallübergreifend mit öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Stellen, deren Tätig-
keit sich auf die Lebenssituation junger Menschen auswirkt, zusammenarbeiten, insbesondere 
durch Teilnahme an gemeinsamen Konferenzen und Mitwirkung in vergleichbaren gemeinsamen 
Gremien. 

(2) An einzelfallbezogener derartiger Zusammenarbeit sollen Jugendstaatsanwälte teilnehmen, 
wenn damit aus ihrer Sicht die Erreichung des Ziels nach § 2 Absatz 1 gefördert wird. 

 

27. April 2021 

Norbert Struck 
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